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VERFAHRENSVERMERKE 

1. Änderung aufgestellt gern. § 2 Abs. 1 B;iuGB durch Beschluß der Stadtverordneten-
versammlung 'i-Om4.1J. 1988
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Öffentliche Bekari"ritinachung der Ziele und Zwecke der llanung am 1.4.1989 im
Kreisanzeiger für Wetterau und Vogelsberg. 

Beteiligung der Bürger ;:in der Bauleitplanung 
3.4.1989 bls.28,4,·1�
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gern. § 3 Abs. 1 ßauGB in der Zeit vom 
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Büdingen, den 1995 
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Beschluß der Stiic!Ri"e7ordnetenversnmmlung 2ur öffentlichen Auslegung des Entwurfs gern. 

§ 3 Abs.2 BauGB am 11.12.1990
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Nach Absti1�-�1ung mit d� Bauleitplänen der Nachbargemeinden und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Bela�g"rUff�nl;ige gern. § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 21.1.1991 bis 
22.2.1991. 
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·- .• ; t d (:.;./ Beschluß der.$(4.i;!tvei"Ordnetenversarnrnlung zur erneuten öffentlichen Auslegung des Ent-
wurfs gern. § 3 Abs.;- und 3 BauGB am 24.6.1994.
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Erneute Offenl�g1/g��? §\ Abs.2 und 3 BauGB in der Zeit vom 24.1.1995 bis
27.2.1995. 
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Als Satzung besdhlos:se�. gern. 
14.9.1995. 
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§ 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammlung am

Büdingen, den 

Das Anzeigeverfahren nc1ch § 11 Abs.1 BauGB wurde durchgeführt. Die Verletzung von 
Rechtsvorschriften wurde nicht geltend gemach!. 

Verfügung vom .......... AZ . 

Darmstadt den 

Das Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 BauGb 
wurde durchgeführt. 

Sichtvermerk des Regierungspräsidenten Die Verletzung von Rechtsvorschriften wird
nicht geltend gemacht. 
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'1' >dy·� ·• Der dem Regierungspräsidenten 1n Darmstadt gern § � 1 BauGB angezeigte Bebau gsp l,fs;;,_O'wurde gern.§ 12 BauGB und§ 7 Abs. 3 HGO 111 Verbindung mit§ 6 Abs. 4 der Ha tsat- ��' · 
zung der Stadt Büdingen vom 23.11.19B4 arrfl.-l,--M-fü·pr1@m'ich unter Hinweis auf s ·ne 
Auslegung bekanntgemacht. 

n3 M�P \Q9'"T! Der Bebauungsplan ist somit amu .•.... � �er'rl. 12 BauGB rechtsv indlich geworden.
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1. Stadtrat

FESTSETZUNGEN 

1. Rechtsgrundlagen

1 .1 § § 1 bis 4, 8 bis 12 des Baugesetzbuches I BauGB) in der Fassung der Be
kanntmachung vorn 8.12.86 {BGBJ. 1, 2191). 

1.2 §§ 1, 7, 12 bis 20. 22 und 23 der Baunutzungsverordnung lBauNVOI vom 
23.01.1990 (BGB/.1, 132). 

1.3 §.§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I, 58). 

1.4 §.§ 50 und 87 der Hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung vorn 20. Dezember 
1993 (GVBI. 1 S. 6551. 

2. Planungsrechtliche Festsetzungen
gern. § 8 Abs. 1 BauGB

2.1 In den Baugebieten mit einer festgesetzten Geschoßzahl von zwingend bzw. maximal 
4 Vollgeschossen sind oberhalb des 1. Vollgeschosses Wohnungen zugelassen t § 1 
Abs. 7 BauNVOI . 

2.2 Im gesamten Plangebiet sind von den gem. §. 7 Abs. 2 Nr. 2 Bi:iuNVO allgemein zu
gelassenen Nutzungen Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstät
ten insges.:imt ausgeschlossen. lnsgesc1mt c1usgeschlos:sen sind ebenso die gern. 1i 7 
Abs. 2 Nr. 5 BauNVO allgemein zugelassenen Nutzungen (Tankstellen im Zusam
menhang mit Parkhäusern und Großgaragen(§ 1 Abs. 5 BauNVOl. 

2.3 Die Mindestgrundstücksgröße wird mit 800 qm festgesetzt. Ausnahmen davon 
werden in den Fi:illen zugelcJssen. wo bereits bebaute Grundstücke mit einem kleine
ren Flächeninhalt vorhanden sind Eine Teilung gem. § 79 BauGB dieser Grundstücke 
ist nicht mehr zulässig. 

2.4 In den im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bereichen an der Straße "An der 
Fahrbach" ist die Ein- und Ausfahrt zu Sammelgaragen. Grossgarc1gen und 
Sammelstellplätzen nicht zulässig 1§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB). 

3. Planungsrechtliche Fostsetzungen zur Grünordnung

3.1 Im gesamten Plangebiet sind standortgerechte einheimische Bäume und Sträucher 
anzupflanzen. 

Der vorhandene einheimische Gehöllbestand ist nat.:h Möglichkeit zu erhalten bzw. 
bei Abgang entsprechend durch Neuanpflanzung zu ersetzen. 

4. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
Qem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 HßO

4.1 Bei der Errichtung von 4 Vollgeschossen werden Di:icher mit einer Neigung van max. 
23 Grad alter Teilung als S,ittel- oder Wc1lmdach festgesetzt. 

4.2 Garagen und Nebengebäude dürfen nur auf den überbaubaren Grundstüdsfüichen 
errichtet werden. 

4.3 Flachdächer und fensterlose Wandflächen mit mehr als 50 qm sind einzugrünen. 

5. Allgemeine Hinweise
5. 1 Innerhalb des Anflugsektor� bedürfen alle Bauvorhaben der luftred1tlid1en Zustim

mung durch die Wehrbereichsverwaltung IV. Luftfahrtbehörde. 

5.2 Außerhalb des Anfü1gsektors bedürfen im Bauschutzbereich alle Bauvorhaben der 
luftrechtlichen Zustimmung, wenn sie eine Höhe von 15 m über Gelände über
schreiten. 

5.3 Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz / Flugbetrieb 
ausgehenden Emissionen wie F!ug!iirm beziehen, können von Seiten der Wehrbe
reichsverwaltung nicht zmerkc1nnt werden. 

5.4 Für die ordnungsgemi:iße Abführung der häuslichen Abwässer sowie des anfallenden 
Niederschlagwassers ist die Entwi:isserungssatzung der Stadt Büdingen in ihrer 
aktuellen Fassung m<1ßgebend. 

5.5 Gern. § 51 Abs. 3 Hess. Wassergesetz soll, soweit wasserwirtschaftliche und ge
sundheitliche Belange nicht entgegenstehen, Niedersch/<1gswasser 1tan demjenigen 
verwertet werden, bei dem es anfällt. 

Für eine konzentrierte Versickerung von Dachflächenwasser über Versickerungsan
lagen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, wenn der Flurabstand zum 
höchsten natürlichen Grundwasserleiter weniger als 1,50 m beträgt. 

Eine konzentrierte Versickcrung van Niederschlagswc1sser, welches über das natür
liche Ausmaß verschmutzt ist (z.B. von Parkpltitzen oder Straßen!. wird nicht ge· 
stattet. Dieses Wasser ist der öffentlichen Kanalisation zuzuführen. 

5.6 Bei Erdarbeiten können Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär
bungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt 
werden. Diese sind nach 1i 20 Hess. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Lan
desamt für Denkmalpflege zu melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entsch�idung zu schützen. 

5.7 Zur Sicherstellung des Lö�chwasserbedarfs wird die Bereitstellung der erforderlichen 
Löschwassermenge gern. Verordnung und Arbeitsblatt gefordert. 

5.8 

Für den Einbau von Hydranten sind die Hvdrantenrichtlinien einzuhalten. 

Die Strc1ßen sind so c1nzulcgen, daß Lösch- und Rettungsfohrzeuge diese ungehindert 
befahren können. Die Straßenbreiten und Radien sind entsprechend zu bemessen. 
Zufahrten sind nach HBO herzurichten. 

Alle diesem Bebauungsplan widersprechenden Festsetzungen werden hiermit auf
gehoben. 
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ZEICHENERKLÄRUNG 

MK Kerngebiet

Geschoßflächenzahl - GFZ 

08 Grundflächenzahl - GRZ 

überbaubare Grundstücksfläche mit der Zahl der Vollgeschosse 

von III als Höchstmaß 

überbaubare Grundstücksfläche mit der Zahl der Vollgeschosse 

von IV als Höchstmaß 

. . . 
:-. . . . ·.•,:-:-

überbaubare Grundstücksfläche mit der Zahl der Vollgeschosse 

von zwingend IV 

D nicht überbaubare Grundstücksfläche 

g geschlossene Bauweise 

Baulinie 

Baugrenze 

Straßenbegrenzungslinie 

- - Bereich ohne Ein- und Ausfahrt zu Sammelgaragen, Grossgara

gen und Sammelstellplätzen

■■■■ Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

•u•u•• Anflugsektor

,...... Bauschutzbereich 

� vorhandenes Gebäude 

·r-\ vorhandene Parzellengrenze

- ---------

STADT BÜDINGEN.. 
STADTTEIL BUDINGEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 6 

'' BAHNHOFSTRASSE '' 
MIT INTEGRIERTEM LANDSCHAFTSPLAN 
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Büro Dr. Thomas 

Grüne Straße 6 

60316 Frankfurt 
Tel, (069) 498 00 08 
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